Agrarverhandlungen: Keine Verbesserungen für Kleinbauern in Sicht

Die Agrarverhandlungen werden das alles bestimmende Thema in Cancún sein. Eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauern in Entwicklungsländern ist allerdings kaum zu erwarten. Das WTO Agrarabkommen von 1994 erlaubt den Industrieländern, ihre Landwirtschaft nach wie vor in hohem Maße zu subventionieren. Das Unterstützungsniveau stieg in den reichen OECD-Staaten in der Zeit von 1986/88 bis 2002 sogar noch an: von 298 Mrd. US$ auf 318 Mrd. US$. Exportdumping von Agrarprodukten wird damit von der WTO legitimiert, anstatt es wirksam zu bekämpfen. Für die Bauern im Süden heißt dies: Verlust ihrer Absatzmärkte und Lebensgrundlagen. Schleichend werden die ländlichen Räume zerstört. Zugleich führten die nur sehr geringen Zollsenkungen im Norden zu keinem verbessertem Marktzugang für Exporteure des Südens. Die Gründe liegen in hohen Ausgangszöllen, einer besonderen Schutzklausel und der Vermeidung weitgehenderer Zollsenkungen bei sogenannten „sensiblen“ Produkten. 

Entwicklungsländer kritisieren daher zu Recht die Unausgewogenheit des Agrarabkommens. Eine Gruppe von ihnen fordert deshalb spezifische Regelungen, die der Erreichung vornehmlich dreier Ziele dienen: Ernährungssicherung, ländliche Entwicklung und Schutz der Kleinbauern. Zwei Instrumente haben sie dafür vorgeschlagen: die Herausnahme von Grundnahrungsmitteln aus der WTO und die Einführung einer speziellen Schutzklausel. Das erste Instument würde es Entwicklungsländern ermöglichen, eine Liste von Grundnahrungsmitteln (sog. „strategische“ Produkte) von den WTO-Verpflichtungen der Zollsenkung und des Subventionsabbaus auszunehmen, sofern diese der Ernährungssicherung dienen.

Die Erfahrungen in Mexiko verdeutlichen, wie sinnvoll diese Forderung ist. Untersuchungen der mexikanischen Agrarmarktliberalisierung belegen ein steigendes Defizit beim nationalen Nahrungsmittelangebot, einen Anstieg von Getreide- und Maisimporten und höhere Raten von Unterernährung. Die Importliberalisierung und die geringere staatliche Unterstützung für Kleinproduzenten reduzierte die Pro-Kopf-Produktion von Getreide in der Zeit von 1980 bis 2000 um 10%. Entsprechend stieg die Abhängigkeit von Importen von 18% auf 43%. Ländliche Gemeinden sind nicht mehr in der Lage, ihren Grundbedarf zu decken. Sie müssen Lebensmittel dazukaufen, was sie sich vielfach aber nicht leisten können. Unterernährung ist die Folge. 

Die zweite Forderung der Entwicklungsländer beinhaltet einen speziellen Schutzmechanismus für alle Agrarprodukte. Damit könnten sie auf die Überflutung ihrer Märkte durch Dumpingprodukte oder auf einen Verfall des Weltmarktpreises mit der Erhebung eines Zusatzzolles reagieren, um ihre heimischen Märkte zu schützen. Über ein solches Instrument verfügen die Industrieländer schon seit 1995. 

Aber die Möglichkeit, zukünftig Grundnahrungsmittel auszunehmen und einen speziellen Schutzmechanismus anzuwenden, wird den Entwicklungsländern verwehrt. Die USA und Australien lehnen das Konzept der strategischen Produkte rundweg ab, weil dies eine weitergehende Marktöffnung behindert. Die EU plädiert lediglich für eine vorsichtigere Marktöffnung, die das Konzept aber ebenfalls obsolet werden ließe. 

Der gegenwärtige Diskussionsstand in der WTO wird den Anliegen der Ernährungssicherung und des Schutzes von Kleinbauern nicht gerecht. Von daher gilt nach wie vor: lieber kein neues Agrarabkommen in Cancún, als ein schlechtes!
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